
 
Waffenüberlassung / Leihwaffe gemäß WaffG-Novelle 2025 

 

1. Daten des Überlassers (Der Überlasser versichert, dass es sich beim genannten Gegenstand um von ihm 
rechtmäßig erworbenes Eigentum handelt und dass an ihm keine Rechte Dritter besteht.) 

• Vor- und Nachname:   ___________________________  

• Geburtsdatum:            

• Adresse (Hauptwohnsitz):          
• Lichtbildausweis Nr.:          

• Ausstellende Behörde:          

• Telefonnummer:          

 

2. Daten des Übernehmers (Übernehmer versichert, dass gegen ihn kein aufrechtes Waffenverbot besteht.) 

• Vor- und Nachname:          

• Geburtsdatum:            
• Adresse (Hauptwohnsitz):          

• Lichtbildausweis Nr.:           

• Ausstellende Behörde:          

• Telefonnummer:          

 

2. Art der überlassenen Waffe 

• Kategorie:  ☐ B ☐ C  

• Marke / Modell:            
• Kaliber:             

• Seriennummer:            

• Optik:                                                                                                    

☐ Tasche/Koffer   ☐ Riemen   ☐ Magazin    

Munition (Menge):          

Weiteres:           

  



 

 

3. Prüfung der Voraussetzungen 

Prüfkriterium  Erledigt 

Waffenverbot liegt nicht vor (§ 12 WaffG)  ☐ 

   

 

5. Zusatzvermerke / interne Notizen 

 

 

 

6. Haftungsausschluss 

Der Überlasser haftet nicht für Schäden, Verluste oder sonstige Ansprüche, die aus der 

unsachgemäßen Handhabung, Verwendung, Lagerung oder Weitergabe der erworbenen 

Waffe resultieren. Mit der Übergabe bestätigt der Übernehmer, dass er die gesetzlichen 

Sicherheitsbestimmungen einhält und die Waffe auf eigene Verantwortung verwendet. 

Transport der Schusswaffe hat in einem geschlossenen Behältnis und ungeladen zu erfolgen! 

 
 

Unterschrift des Überlassers:    Unterschrift des Übernehmers: 

 

 

 

 

 

 

Überlassung (Datum, Ort) am:       

Maximal zulässige Leihdauer 3 Tage, ansonst muss die Schusswaffe auf den 
Übernehmer registriert werden. 
 
 

Rücknahme (Datum, Ort) am:        
 


